
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Finale ausländische Betriebsstättenverluste nicht abziehbar 

BFH, Urt. v. 22.02.2023 – I R 35/22 (I R 32/18); www.bundesfinanzhof.de

2. Wie die Vorbesitzzeit bei Umstrukturierung berücksichtigt wird 
FG Münster, Urt. v. 12.01.2023 – 8 K 169/21 F, Rev. (BFH: II R 5/23); www.justiz.nrw.de

3. Pauschalen für Betriebsausgaben erhöhen sich 
BMF-Schreiben v. 06.04.2023 – IV C 6 - S 2246/20/10002 :001; www.bundesfinanzministerium.de

4. Rehabilitationsklinik: Aufnahme und Verpflegung von Begleitpersonen 
BMF-Schreiben v. 24.03.2023 – III C 3 - S 7171/19/10002 :001; www.bundesfinanzministerium.de

5. Wie sich der Nettolohn optimieren lässt 
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 5/2023 v. 11.04.2023; www.stbk-stuttgart.de

6. Welche finanziellen Beteiligungen begründen einen Hausstand? 
BFH, Urt. v. 12.01.2023 – VI R 39/19; www.bundesfinanzhof.de

7. Wie lässt sich eine kürzere Nutzung nachweisen? 
FG Münster, Urt. v. 14.02.2023 – 1 K 3840/19 F; www.justiz.nrw.de

8. Wie Arbeiten im Garten abgerechnet werden können 
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 8 v. 27.04.2023; www.bvl-verband.de

9. Vorherige gewerbliche Tätigkeit begründet keine Erstausbildung 
BFH, Urt. v. 15.02.2023 – VI R 22/21, NV; www.bundesfinanzhof.de

10. Steuererklärungen 2021 und 2022: Die Abgabefristen 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 11.04.2023; www.lohi.de
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Die Mandanten-Informationen von Deubner Recht & Steuern und alle darin veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
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ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information - insbesondere die Entnahme von Bildmaterial - und die Veröffentlichung über andere Kommunikationsplatt-
formen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
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